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VORWORT DES REDAKTORS
ERSCHLOSSEN EMDDOK

MB cft/

Der Versuch, der Armee die Kader wegzunehmen
Jeder Angehörige der Armee kann zur Bekleidung
eines Grades und zur Übernahme eines Kommandos

oder einer Funktion verpflichtet werden. Er hat
die dafür vorgeschriebenen Dienste zu leisten. So
will es Ziffer 218 des Dienstreglementes. Grundlegend

dazu ist Artikel 10 des Gesetzes für die
Militärorganisation (MO).
Mit einer in der Herbstsession der eidgenössischen

Räte eingereichten Motion will SP-Natio-
nalrat Ernst Leuenberger den Bundesrat beauftragen,

eine Änderung der MO vorzubereiten.
Inskünftig sollen Angehörige der Armee nicht mehr
zur Ausbildung zum Unteroffizier gezwungen werden

können. Dieser parlamentarische Vorstoss,
von 47 Parlamentariern/innen mitunterzeichnet,
zielt ganz genau auf eine weitere, aber indirekte
Variante zur Abschaffung der Armee hin. Wer der
Armee die Ausbildungsplätze, die Kader oder die
Ausrüstung mit modernen Waffen wegnimmt,
braucht sich nicht mehr mit einer Initiative
«Schweiz ohne Armee» herumzuschlagen. Da
lobe ich mir in diesem Falle sogar die Initianten, die
wenigstens sagen, was sie meinen.
Die Begründung des Vorstosses Leuenberger ist
denn auch weit hergeholt. Vereinzelte Vorfälle
werden verallgemeinert. So würden immer wieder
Angehörige der Armee, die durchaus dienstwillig
seien, zur psychiatrischen Ausmusterung veranlasst,

weil sie den Vorschlag zur Weiterausbildung
zum Korporal erhalten haben. So sollen deswegen
auch schon Fälle von Dienstverweigerung
vorgekommen sein.

Wenn die Armee durch ihre Führung motiviere,
werde sie auch künftig genügend Anwärter für die
Unteroffiziersschule finden, erklärt Leuenberger.
Das wäre dann richtig, wenn die Armee mit dem
Weitermachen nicht zeitlich und persönlich
besonders grosse Mehrleistungen verlangen müss-
te. Die um ein halbes bis anderthalb Jahre verlängerte

Dienstleistung ist nach der Auffassung vieler
keine echte Alternative zur allenfalls verpassten
Studienzeit, zur nicht erhaltenen gutbezahlten
Stelle oder zum nicht mehr durchführbaren
mehrmonatigen Trip in ferne Länder. Mitschuldig am
Sich-Drücken vor einer militärischen Weiterausbildung

sind auch zivile Arbeitgeber, einzelne
Sportverbände und gewisse Schulbehörden.
Nicht wenige ziehen es vor, einen militärisch wenig
engagierten Stellenanwärter bzw Sportler einem
Weiterbildungswilligen vorzuziehen. Dieses
Verhalten ist in Zeiten eines angespannten Arbeits¬

marktes nicht selten. Wenig zählen dann im
Moment die in der Armee erhaltenen praktischen
Führungserfahrungen. Die Armee braucht aber
unabhängig von wirtschaftlichen und konjunkturellen

Schwankungen immer eine ganz bestimmte
Zahl von neu auszubildenden Unteroffizieren,
welche für die Ausbildung in den Schulen und für
die Truppenführung sowie für das Weitermachen
zur Besetzung der jährlich freiwerdenden Feld-
weibel-, Fourier- und Offiziersstellen notwendig
sind. So muss im Schnitt aller Truppengattungen
mindestens jeder vierte Rekrut zum Weitermachen
vorgeschlagen werden.
Die Wechselwirkungen im Spannungsfeld
zwischen den zivilen Aufgaben und der militärischen
Verwendung sind in einer Milizarmee besonders
ausgeprägt. Darum erstaunt es nicht, wenn in den
letzten Jahren sich nur 59 Prozent der vorgeschlagenen

Unteroffiziersanwärter freiwillig für die
Weiterausbildung zur Verfügung stellten, 30 Prozent
Hessen sich nur durch Beeinflussung zur Annahme

eines Vorschlages bewegen und mindestens 11

Prozent wurden zur Weiterausbildung gezwungen.

Wenn zB heute in einer Rekrutenschule der
Infanterie bis zu einem Drittel gezwungen werden
muss, überrascht das nicht, denn es befinden sich
nicht selten Rekruten darunter, die unter Druck
vom Arbeitgeber stehen. Es ist trotz allem sehr
wichtig, dass die sich freiwillig Meldenden, aber
Unfähigen nicht zur Weiterausbildung
vorgeschlagen werden.
Nicht selten kommt es vor, dass sich sogenannte
«Gezwungene» beim Kpl-Abverdienen zur
Weiterausbildung zum höheren Unteroffizier oder zum
Leutnant melden. Dies nach dem Motto «Wenn es
schon sein muss, dann schon ganz nach oben».
Es ist unerlässlich, dass in einer Milizarmee
Wehrmänner zur Weiterausbildung gezwungen werden
können. Die Erfahrung zeigt, dass mit wenigen
Ausnahmen wirklich Fähige zur Übernahme einer
Führungscharge bestimmt werden.

Das Weitermachen gehört auch zu der in unserer
Verfassung festgelegten allgemeinen Wehrpflicht.
Dies ändern zu wollen, kommt einer böswillig
getarnten Schwächung unseres Wehrsystems
gleich. Der Bundesrat hat die Motion Leuenberger
mit dem Antrag zur Ablehnung dem Parlament
übergeben. Ich rechne damit, dass dieser Vorstoss
vom Parlament dorthin spediert wird, wo er hingehört,

nämlich in den Papierkorb.
Edwin Hofstetter
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